
 
Allgemeine Verkaufs-und Lieferbedingungen (ALV) Willi Weber sen. GmbH  
(Stand 04/20) 
 
1. Allgemeines 
 

1. Für alle gegenwärtigen und künftigen Lieferungen und Leistungen von Willi 
Weber sen. GmbH (nachstehend "Verkäuferin") gelten die nachfolgenden AVL, 
sofern und soweit schriftlich nichts anderes vereinbart wurde. Änderungen der 
AVL gelten ab Einführung der jeweiligen Änderung. Soweit in diesen AVL nicht 
anders geregelt, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
 

2. Unsere Angebote sind freibleibend. 
 

3. Mündliche Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie von der Verkäuferin 
schriftlich bestätigt wurden. 
 

4. Für den Vertrag gelten ausschließlich die AVL der Verkäuferin. Andere 
Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn die Verkäuferin ihnen  
nicht ausdrücklich widerspricht. 
 

2. Qualität 
 

1. Die Beschaffenheit der gelieferten Ware entspricht den allgemeinen 
handelsüblichen DIN-Normen. Alle Muster, Proben, Mitteilungen von 
Analysedaten geben unverbindliche Anhaltspunkte für die durchschnittliche 
Beschaffenheit der Ware. Abweichungen im handelsüblichen Rahmen sind 
zulässig. 
 

2. Die Lieferung und Abrechnung von Heizöl und Dieselkraftstoff erfolgt 
temperaturkompensiert auf der Basis von 15 °C. 
 

3. Annahmeverzug 
 

1. Unsere Angebote sind freibleibend sofern sie nicht ausdrücklich als fest 
bezeichnet worden sind. 
 

2. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen 
Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die 
Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines 
kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Dauerhafte 
Betriebsstörungen durch höhere Gewalt, Streik, Rohstofferschöpfung oder 
andere Gründe, die nicht von uns zu vertreten sind, berechtigen uns zum 
Rücktritt von noch nicht erfüllten Verträgen. Irgendwelche Rechte kann der 
Kunde hieraus nicht ableiten. 
 

3. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich 
informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. 
 



 
4. Sofern der Kunde die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der 

Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden nebst den vorliegenden 
AGB zur Verfügung gestellt. 

 
4. Preise/Zahlungen/Zahlungsverzug/Aufrechnung 
 

1. Der vereinbarte Kaufpreis ist bindend. Im Kaufpreis ist die gesetzliche 
Umsatzsteuer enthalten. 
 

2. Die Bestellmengen müssen so angegeben werden, dass sie vollständig in den 
Tank gefüllt werden können. Abweichungen bios zu 10 % (Prozent) werden 
toleriert. Sollte die Liefermenge stärker abweichen, ist der Verkäufer berechtigt, 
den Lieferpreis anzupassen. 
 

3. Sofern sich aus Auftragsbestätigung oder Rechnung nichts anderes ergibt, ist 
der Rechnungsbetrag ohne Abzug sofort ab Rechnungsdatum zur Zahlung 
fällig. 
 

4. Die Rechnungstellung erfolgt spätestens einen Werktag nach dem Versand 
zum Datum des Liefertages und gilt gleichzeitig als Versandanzeige. 
Maßgeblich für die Fristen ist ausschließlich das Rechnungsdatum. 
 

5. Erteilt der Kunde ein SEPA-Basislastschrift-Mandat oder wird eine bestehende 
Einzugsermächtigung in ein solches umgewandelt, verkürzt sich die 
Vorabankündigungsfrist (PRE-NOTIFICATION) bis auf einen Tag. Damit muss 
die Vorabankündigung spätestens einen Tag vor der Fälligkeit versandt werden. 
Die Vorabankündigung der SEPA-Basis-Lastschrift muss nicht mit gesonderten 
Schreiben, sondern kann auf der Rechnung erfolgen. Sofern ein SEPA- 
Firmenlastschriftmandat erteilt wird, gilt die Verkürzung der 
Vorabankündigungsfrist (PRE- NOTIFICATION) gleichermaßen. 
 

6. Skontoabzüge werden grundsätzlich nicht gewährt. 
 

7. In Abweichung von den §§ 366, 367 BGB sind wir berechtigt, bei Zahlungen 
ohne Verrechnungsbestimmung festzusetzen, auf welche unserer Forderungen 
die Zahlungen des Kunden gutzuschreiben sind. 
 

8. Mangelhafte oder verspätete Lieferung entbindet nicht von der Verpflichtung zur 
Zahlung. Gerät der Kunde mit einer Zahlung ganz oder teilweise in Verzug, so 
werden alle uns gegenüber bestehenden Zahlungsverpflichtungen des Kunden 
sofort fällig. Dies gilt auch für andere beiderseits noch nicht voll erfüllte 
Kaufverträge. In den Fällen des Zahlungsverzuges sind wir berechtigt wegen 
aller unserer Forderungen Sicherheiten nach unserer Wahl zu verlangen und 
noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistung auszuführen bzw. von beiderseits noch nicht voll erfüllten 
Verträgen zurückzutreten. Es bleibt uns weiterhin das Recht, Schadenersatz 
wegen Pflichtverletzung zu verlangen. 
 



 
9. Nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen oder Mahnung kommt der Kunde in 

Zahlungsverzug. Bei Verzug werden Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz der Bundesbank berechnet. 
 

10. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt wurden. 

11. Ehegatten haften für Brennstofflieferungen an den gemeinsamen Haushalt 
jeweils einzeln als Gesamtschuldner. 
 

12. Es wird empfohlen, diese Rechnung als Bezugsmengennachweis für den Fall 
einer Heizölbewirtschaftung 4 Jahre aufzubewahren. 
 

5. Sicherheiten 
 

1. Wir sind jederzeit, auch nach Abschluss des Vertrages, berechtigt, zur 
Sicherung unserer Forderungen, auch der noch nicht fälligen, eine 
ausreichende Sicherheitsleistung zu verlangen und weitere 
Vorausleistungen unsererseits hiervon abhängig zu machen. Das gilt 
insbesondere, wenn Zweifel an der Bonität des Käufers, Unterdeckung oder 
Liquiditätslücken usw. auftreten oder sich das ursprüngliche Kreditvolumen 
erhöht. 
 

2. Werden unsere Zahlungsbedingungen nicht erfüllt, können wir für weitere 
Lieferungen Vorauszahlung verlangen oder den Gegenwert durch 
Nachnahme erheben. Außerdem sind wir berechtigt, ohne dass es einer 
Mahnung oder der Setzung einer Nachfrist bedarf, unbeschadet unserer 
sonstigen gesetzlichen Rechte für die Dauer des Zahlungsrückstandes die 
Lieferung zu verweigern und / oder während dieser Zeit fällig gewordene 
Lieferungen und / oder die gesamte Restmenge des Abschlusses zu 
streichen und / oder die bestehenden Verträge fristlos zu kündigen. 
 

3. Das Gleiche gilt, wenn bei dem Verkäufer Ereignisse eintreten, die seine 
Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen, oder uns solche vor 
Vertragsabschluss vorhandene Umstände erst nachträglich bekannt 
werden. 
 

6. Eigentumsvorbehalt 
 

1. Die von der Verkäuferin gelieferte Kaufsache steht unter Eigentumsvorbehalt 
bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung. Bei 
vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug ist 
die Verkäuferin nach Setzung einer angemessenen Frist berechtigt, die 
Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache liegt ein 
Rücktritt vom Vertrag. Die Verkäuferin ist nach Rücknahme der Kaufsache zu 
deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des 
Käufers abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen. Der Käufer 
gestattet uns für den Fall des Rücktritts schon heute ein ungehindertes Betreten 



 
seines bzw. des von ihm gemieteten, gepachteten oder sonst genutzten 
Grundstücks. 
 

2. Die Be-/Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für die Verkäuferin als 
Hersteller i.S.d. § 950 BGB, ohne dass die Verkäuferin hieraus verpflichtet 
wäre. Wird die von der Verkäuferin gelieferte Ware mit anderen Gegenständen 
vermischt, vermengt oder verbunden, so überträgt der Käufer schon jetzt seine 
Eigentums- und Miteigentumsrechte an der neuen Sache oder dem 
vermischten oder vermengten Bestand auf die Verkäuferin. 

3. Der Käufer verpflichtet sich, die Vorbehaltsware für die Verkäuferin mit 
kaufmännischer Sorgfalt kostenlos zu verwahren, sie entsprechend zu 
kennzeichnen und diese gegen alle einschlägigen Risiken wie Feuer-, Wasser- 
und Diebstahlschäden ausreichend zu versichern. 
 

4. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware und die aus der Verarbeitung 
entstandenen Gegenstände im ordnungsgemäßen Geschäftsgang unter 
Eigentumsvorbehalt weiter zu veräußern, vorausgesetzt, er befindet sich nicht 
im Verzug. Die aus der Veräußerung oder aus einem sonstigen Rechtsgeschäft 
entstehenden Forderungen tritt er schon jetzt mit allen Nebenrechten an die 
Verkäuferin zur Sicherung Ihrer Forderung ab. 
 

5. Der Käufer ist widerruflich ermächtigt, die abgetretenen Forderungen im 
eigenen Namen einzuziehen. Wenn er seine Zahlungsverpflichtungen aus der 
Geschäftsverbindung gegenüber der Verkäuferin nicht vertragsgemäß 
nachkommt oder in Vermögensverfall gerät, kann diese Einzugsermächtigung 
widerrufen werden. In diesem Fall kann die Verkäuferin verlangen, dass der 
Käufer Einzelabtretungserklärungen erteilt, die Drittschuldner bekannt gibt, 
diesen die Abtretung anzeigt und alle zum Einzug der Forderungen 
notwendigen Unterlagen der Verkäuferin unverzüglich zur Verfügung stellt. 
 

6. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu verpfänden oder sonst 
wie sicherungshalber zu übereignen. Bei Pfändung oder sonstigem Zugriff von 
Dritten auf die Ware wird er die Verkäuferin unverzüglich schriftlich 
benachrichtigen. 
 

7. Verletzt der Käufer die unter dieser Ziffer vereinbarten Verpflichtungen, ist die 
Verkäuferin berechtigt, eine angemessene Nachfrist zu setzen und nach 
erfolglosem Ablauf vom Vertrag zurückzutreten. 
 

7. Lieferungen/Lieferzeit 
 

1. Reichen die der Verkäuferin zur Versorgung aller Kunden zur Verfügung 
stehenden Mengen nicht aus, so ist sie berechtigt, nach ihrer Wahl an Stelle 
ihrer Rechte aus Unmöglichkeit unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Gegebenheiten die Lieferung ganz oder teilweise verhältnismäßig zuzuteilen. 
 

2. Erschweren Ereignisse höherer Gewalt die Lieferung oder sonstige Leistungen 
wesentlich, können wir die Liefer- und Leistungsvereinbarung ganz oder 



 
teilweise kündigen, von ihr zurücktreten oder die Lieferung oder sonstige 
Leistung für die Dauer der Behinderung ganz oder teilweise einstellen. Darüber 
hinaus sind wir bei Behinderungen von mehr als einer Woche berechtigt, die 
Lieferungen oder sonstigen Leistungen – auch regional – zu beschränken und 
die verfügbaren Mengen nach billigem Ermessen auf mehrere Abnehmer zu 
verteilen. 
 

3. Als Ereignisse höherer Gewalt im Sinne des vorstehenden Absatzes gelten alle 
Umstände, deren Ursprung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, wie z.B. 
Krieg oder kriegsähnliche Zustände, Boykott, Streik, Aufruhr, Sabotage, Feuer, 
Stromaus- fall, Explosion, Aussperrung, Störungen in der EDV, vollständige 
oder teilweise Produktionseinstellung oder – beschränkung, beschränkende 
Maßnahmen jeglicher Art von Regierungen und/oder Behörden, jegliche 
Behinderung in der Beförderung, Feststellung einer Versorgungskrise durch die 
internationale Energie-Agentur sowie die Zuteilungs- und 
Verbrauchseinschränkungsmaßnahmen. 
 

4. Die Feststellung der für die Berechnung maßgebenden Mengen erfolgt durch 
die Verkäuferin nach den bei ihr üblichen Methoden. 
 

5. Der Käufer haftet der Verkäuferin gegenüber für die Einhaltung der von ihm 
oder seinen Abnehmern zu beachtenden Zoll- und/ oder 
Mineralölsteuervorschriften sowie für die Beschaffung und Einhaltung der 
erforderlichen öffentlich rechtlichen Genehmigungen. Werden solche, 
insbesondere zur zoll- und/oder steuerbegünstigten Lieferung nicht erteilt oder 
wieder entzogen, so ist die Verkäuferin berechtigt, den Kaufpreis entsprechend 
anzupassen. 
 

6. Angaben der Verkäuferin zu Lieferfristen oder zu Eingangstemperaturen sind 
unverbindlich. 
 

7. Der Beginn der angegebenen Lieferzeit durch die Verkäuferin setzt die 
Abklärung aller technischen Fragen voraus. 
 

8. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so ist die Verkäuferin berechtigt, den insoweit 
entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen, weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern die 
Voraussetzungen des vorherigen Absatzes vorliegen, geht die Gefahr eines 
zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache 
zu dem Zeitpunkt über, in dem der Besteller in Annahme- oder in 
Schuldnerverzug geraten ist. 
 

9. Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden, auch wenn die 
Versandkosten von uns übernommen werden. 
 

10. Die Art der Versendung steht in unserem Ermessen. 
 



 
11. Lieferfristen und Lieferzeitangaben sind unverbindlich. Bei größeren Aufträgen 

sind wir zu Teillieferungen berechtigt. 
 

8. Annahmeverzug 
 

1. Der Übergabe im Sinne von Ziff. 8 dieser Bestimmungen steht es gleich, wenn 
der Kunde in Annahmeverzug kommt. 
 

2. Die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung 
der Ware geht in diesem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in 
Annahmeverzug gerät. 
 

3. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstandenen Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. 

9. Haftung 
 

1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf 
den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren 
Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen 
unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. 
 

2. Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei uns zurechenbaren Körper- und 
Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden sowie bei 
Ansprüchen des Kunden aus Produkthaftung sowie bei grobem Verschulden. 
 

3. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach 
einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes 
Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Falle von uns zurechenbaren Körper- und 
Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden. 
 

4. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 
die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 

10. Datenschutz 
 

1. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass wir berechtigt sind unter Einhaltung 
der Voraussetzungen des § 28a Bundesdatenschutzgesetz ( BDSG ) alle ihn 
betreffenden Daten aus der offenen Forderung auf Grund nicht 
vertragsgemäßen Verhaltens an Auskunfteien zu übermitteln. 
 

2. Wir sind gemäß den Voraussetzungen des § 28 BDSG berechtigt Auskünfte bei 
Auskunfteien einzuholen, wenn ein berechtigtes Interesse unsererseits an den 
Informationen vorliegt und schutzwürdige Interessen des Kunden nicht 
entgegenstehen. Die Voraussetzungen des § 28 BDSG liegen insbesondere 
dann vor, wenn eine Vorleistung erbracht werden soll und dadurch ein 
finanzielles Ausfallrisiko unsererseits besteht. 



 
3. Der Verkäufer verarbeitet Daten nach den Regeln der europäischen und der 

deutschen Datenschutzgesetze, d.h. nur, soweit und solange der Verkäufer 
diese für die Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vertraglicher 
Maßnahmen erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1b DSGVO) oder die Verarbeitung zur 
Wahrnehmung berechtigter Interessen vom Verkäufer oder dritten erforderlich 
ist: Geltendmachung von Ansprüchen, Verteidigung bei Rechtstreitigkeiten, 
Erkennung und Beseitigung von Missbrauch, Verhinderung und Aufklärung von 
Straftaten, Gewährleistung des sicheren IT Betriebs (Art. 6 Abs.1f DSGVO). 
Sowie aufgrund gesetzlicher Vorgaben wie z.B. Aufbewahrung von Unterlagen 
für handels- und steuerrechtliche Zwecke (Art. 6 Abs. 1c DSGVO), oder im 
öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1e DSGVO). Detaillierte Informationen zur 
Datenverarbeitung werden unter www.willi-weber-brennstoffe.de bereitgestellt. 

 
11. Künftige Forderungen 
 

1. Auch künftige Forderungen sind Forderungen gem. Ziffer 5 (1). 
 
 
12. Gewährleistung 
 

1. Es wird für den Fall, dass eine Nachbesserung wirtschaftlich nicht zumutbar ist, 
die Nacherfüllung durch Ersatzlieferung vereinbart. 
 

2. Die Kunden müssen uns innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach dem 
Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, 
über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung 
der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. 

 
13. Kein Widerrufsrecht für Käufer 
 

1. Beim Heizölkauf besteht das gesetzliche Widerrufsrecht für Verbraucherkunden 
nicht, weil auf Verträge über die Lieferung von Heizöl und Dieselkraftstoff der 
Ausschlussgrund des § 312g Abs. 2 Nr. 8 BGB anwendbar ist. Kunden 
(Verbraucher) können ihre auf Abschluss des Vertrages gerichtete 
Willenserklärung also nicht widerrufen. 
 

14. Gerichtsstand / Anwendbares Recht: 
 

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 

2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für 
alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Sitz unseres Unternehmens. Wir sind 
jedoch auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen. Dasselbe gilt, wenn der 
Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt 
sind. 
 

http://www.willi-weber-brennstoffe.de/


 
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich 

dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine 
Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen 
möglichst nahe kommt. 

 
Verwendungsbeschränkung für versteuertes leichtes Heizöl/Abfertigungsart AB 
Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es 
sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der 
Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als 
Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte 
an Ihr zuständiges Hauptzollamt. 
 
Energiesteuer Text Abfertigungsart (AA)  
 
Hiermit wird erklärt, dass das Gut nach ADR zur Beförderung auf der Strasse 
zugelassen ist und sein Zustand, seine Beschaffenheit und die Bezettelung den 
Vorschriften des ADR entsprechen. Klassifikation für die Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Strasse und Schiene: 
 
 
•UN 1202 Dieselkraftstoff, 3, VG III, (D/E), „Sondervorschrift 640 L“, umweltgefährdend 
 
•UN 1202 Heizöl, leicht, 3, VG III, (D/E), „Sondervorschrift 640 L“, umweltgefährdend 
 
•UN 3082 umweltgefährdender Stoff, flüssig, N.A.G., 9, III, (E) 
 
• ADR AUSNAHME 18 
 
 
 
 
 
 
Willi Weber sen. GmbH 
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53347 Alfter 
02222 / 2406 
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